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EXPERTEN-TIPP
Bauherrnhaftpflicht- und Bauwesenversicherung- 
unverzichtbar für jede Baustelle!

Die Zwischensaison ist in der Hotel-
lerie und Gastronomie ein wichtiger 
Bestandteil. Gerne wird sie für Um-
bauarbeiten, Erweiterungen und 
Modernisierungen genutzt. Eine 
Investition weist viele Herausfor-
derungen auf. Neben Finanzierung, 
Planung, Koordination und Umset-
zung sollte man auf keinen Fall auf 
die entsprechende Versicherung 
bzw. Leistungserweiterung ver-
gessen, denn auf Baustellen kann 
es zu vielerlei Problemen kommen. 

Bauherrn-Haftpflichtversicherung
Mit jeder Bautätigkeit schafft ein 
Bauherr eine Gefahrenquelle, die 
von ihm die Einhaltung der Sorg-
falts- und Verkehrssicherheitspflich-
ten abverlangt. Selbst dann, wenn 
er zur Durchführung der Bauarbei-
ten Fachfirmen beauftragt, verblei-
ben die wesentlichen Risiken beim 
Bauherrn. 

Welche wesentlichen Gefahren 
drohen?
• Sachschäden an benachbarten 

Objekten
• Personen- oder Sachschäden von 

Dritten
• Haftung nach dem BauKG (=Bau-

arbeitenkoordinationsgesetz)

Wofür haftet der Bauherr?
• Für Sachschäden am Nachbarob-

jekt haftet der Bauherr gemäß § 
364b ABGB dem Nachbarn ver-
schuldensunabhängig. 

• Für Sach- und Personenschäden 
haftet der Bauherr jedem Dritten 
gegenüber wegen der Eröffnung 
einer Gefahrenquelle

• Der Bauherr haftet nach dem 
BauKG für Gesundheitsschäden 
der Bauarbeiter auf der Baustelle

Diese Risiken können die finanziel-
le Existenz bedrohen und daher 
sollte für jedes Bauvorhaben eine 
Bauherrn-Haftpflichtversicherung 
abgeschlossen werden. 

Bauwesenversicherung
Die Bauwesenversicherung ist eine 
Sachversicherung zum Schutz ge-
gen unvorhergesehen eintretende 
Sachschäden an der eigenen Bau-
leistung. Sie kann vom Bauherrn 
und vom ausführenden Bauunter-
nehmer genutzt werden.

Auch bei bester Planung und Aus-
führung können unvorhersehbare 
Ereignisse zu Schäden am Baupro-
jekt führen und daher ist es von 
Vorteil, gegen diese Risiken abge-
sichert zu sein. 

Die Bauwesenversicherung wird 
auch gerne als „Kaskoversiche-
rung für den Neubau“ bezeichnet. 
Die Versicherung bezieht sich je 
nach Vereinbarung auf Schäden, 
die der Bauunternehmer zu tragen 
hat, als auch auf jene Schäden, die 
zu Lasten des Bauherrn gehen. Für 

die Leistungspflicht der Bauwesen-
versicherung ist es unerheblich, ob 
der Verursacher eindeutig zu identi-
fizieren ist. 

GEHEN SIE KEINE UNNÖTIGEN RI-
SIKEN EIN, LASSEN SIE SICH VON 
UNS UNVERBINDLICH BERATEN!
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